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Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes 
2001 — 
Begutachtung 

Der Rechnungshof bestätigt den Erhalt des mit Schreiben vom 
12.07.2001, GZ 318.014/3–II.1/2001, übermittelten Entwurfes 
eines Strafrechtsänderungsgesetzes 2001 und teilt mit, dass 
aus der Sicht der Rechnungs– und Gebarungskontrolle keine 
Einwände gegen die vorgeschlagenen Regelungen bestehen. 

Was die im Entwurf zum neuen § 90 Abs. 3 StGB vorgesehenen 
Klammerausdrücke anlangt, lassen auch die Erläuterungen nicht 
klar erkennen, welche Bedeutung ihnen im vorgeschlagenen 
Gesetzeswortlaut zukommen soll. Im Interesse der Eindeutigkeit 
insbesondere von strafrechtlichen Vorschriften sollte 
jedenfalls auf Klammerausdrücke im Gesetzestext verzichtet 
werden. 

Von dieser Stellungnahme werden u.e. 25 Ausfertigungen dem 
Präsidium des Nationalrates und je zwei Ausfertigungen dem 
Bundesministerium für Finanzen sowie Herrn Staatssekretär im 
Bundesministerium für Finanzen, Dr. Alfred Finz, übermittelt. 

Der Präsident: 
Dr. Franz Fiedler 

 
F.d.R.d.A.: 
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